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Hauptversammlung der SYGNIS Pharma AG am 28. August 2013 

 

 

 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. (3) Satz 3 AktG 

 zu den Rechten der Aktionäre nach 

§§ 122 Abs. (2), 126 Abs. (1), 127 und 131 Abs. (1) AktG 

 

 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktionä-

re nach §§ 122 Abs. (2), 126 Abs. (1), 127 und 131 Abs. (1) AktG. Die nachfolgenden Anga-

ben dienen einer weitergehenden Erläuterung. 

 

 

1.  Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. (2) AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft 

oder den anteiligen Betrag von € 500.000 erreichen, können gemäß § 122 Abs. (2) AktG ver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und be-

kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie für die Dauer der gesetzlich angeordneten 

Mindestbesitzzeit von drei Monaten Inhaber einer ausreichenden Anzahl von Aktien sind 

(§§ 122 Abs. (1) Satz 3, Abs. (2) Satz 1, 142 Abs. (2) Satz 2 AktG). Darüber hinaus ist es er-

forderlich, dass die erforderliche Mindestaktienzahl mindestens bis zum Zeitpunkt der Ent-

scheidung über das Verlangen vom Antragsteller gehalten wird (§§ 122 Abs. (1) Satz 3, 

Abs. (2) Satz 1, 142 Abs. (2) Satz 2 AktG). Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bes-

tätigung des depotführenden Kreditinstituts aus. Dem Eigentum steht ein Anspruch auf Über-

eignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein gemäß § 53 Abs. (1) 

Satz 1 oder § 53b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges 

Unternehmen gleich (§ 70 Satz 1 AktG). Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 

Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamt-

rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsüber-
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tragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über 

Bausparkassen erworben hat (§ 70 S. 2 AktG).  

 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der SYGNIS Pharma AG, Im Neuenheimer Feld 

515, 69120 Heidelberg zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 

Hauptversammlung, also spätestens Sonntag, 28. Juli 2013, 24.00 Uhr MESZ, zugehen. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens bei der 

Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Infor-

mation in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Inter-

netseite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dem 

Stichwort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ zugänglich gemacht. 

 

 

2.  Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. § 126 Abs. (1) und § 127 

 

Nach § 126 Abs. (1) AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio-

närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 

Abs. (1) bis (3) AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 

zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, mithin bis Diens-

tag, 13. August 2013, 24.00 Uhr MESZ, der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit 

Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Ein Gegenantrag und 

dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn die Voraussetzun-

gen des § 126 Abs. (2) AktG vorliegen.  

 

Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

oder von Abschlussprüfern § 126 AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-

det zu werden. Der Vorstand braucht einen Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Vorgeschla-

genen enthält. Ein Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern braucht auch dann nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn ihm keine Angaben zu den Mitgliedschaften der Vorge-

schlagenen in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind.  
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse zu richten (die Verwendung einer der genannten Übermittlungsformen ge-

nügt): 
 

 

SYGNIS Pharma AG 

c/o PR IM TURM HV-Service AG 
Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim  

Tel.: +49 (0) 621 - 70 80 71 
Fax.: +49 (0) 621 - 71 77 213 
eintrittskarte@pr-im-turm.de 

 

 

Anderweitig adressierte oder nicht fristgemäß eingegangene Anträge und Wahlvorschläge 

werden nicht berücksichtigt. Ferner braucht ein Gegenantrag oder ein Wahlvorschlag nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gem. § 126 Abs. (2) 

AktG vorliegt. Dies ist der Fall, 

 

- soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

- wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde, 

- wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

- wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 

einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

- wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 

der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

- wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 

und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

- wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 

ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 

Die Begründung eines zulässigen Antrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 

sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
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Zusätzlich zu den in § 126 Abs. (2) AktG genannten Gründen brauchen Wahlvorschläge unter 

anderem auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Vorschlag nicht Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten gem. § 124 Abs. (3) Satz 4 AktG und im Fall 

einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. (1) Satz 5 AktG enthält.  

 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn 

sie dort mündlich gestellt werden.  

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige ordnungsgemäße Übermittlung an die 

Gesellschaft während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tages-

ordnungspunkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, bleibt unberührt. 

 

 

3.  Auskunftsrecht nach § 131 Abs. (1) AktG  

 

Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist gemäß § 131 Abs. (1) AktG auf Verlangen in der 

Hauptversammlung vom Vorstand und Aufsichtsrat Auskunft über Angelegenheiten der Ge-

sellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist und nicht ein gesetzliches Recht zur Verweigerung der Auskunft 

besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-

hungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 

die in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen.  

 

Nach § 11 Abs. 9 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Darüber hinaus ist er berechtigt, den zeitlichen 

Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie 

des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen festzusetzen. 

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen. Unter den Voraussetzungen des § 131 Abs. (3) AktG darf der Vorstand 

die Auskunft verweigern 
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- soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 

ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Nachteil zuzufügen; 

- soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht; 

- über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass 

die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

- über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden 

im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. (2) des 

Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jah-

resabschluss feststellt; 

- soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

- soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über ange-

wandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen 

im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht nicht ge-

macht zu werden brauchen; 

- soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage 

vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

 

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und 

der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhand-

lung aufgenommen werden. 

 

 

 

Heidelberg, im Juli 2013  

 

SYGNIS Pharma AG  

Der Vorstand 


